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Berichtigungen

Das Staatliche Komitee für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse weist darauf hin, daß 
die Preisanordnung Nr. 1003/1 vom 24. Oktober 1963 
— Erzeugerpreise für Zuckerrüben — (GBl. II S. 715) 
wie folgt zu berichtigen ist:

Im § 2 Abs. 1 muß es in der 6. und 7. Zeile richtig 
heißen: .. Invertzuckergehalt über 0,2 % auf Rübe ..

Der Landwirtschaftsrat beim Ministerrat der Deut
schen Demokratischen Republik weist darauf hin, daß 
die Anordnung Nr. 2 vom 4. Januar 1964 über die 
Bildung der WB Landtechnische Instandsetzung 
(GBl. II S. 58) wie folgt zu ergänzen ist:

Im § 1 muß als letzte MTS-Spezialwerkstatt hinzu
gefügt werden: „MTS-Spezialwerkstatt Rostock“.


